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Einzel- und Dauerbewilligung * für

Import- und Transitfahrten auf National- und kantonalen Durchgangsstrassen

(79/2 und 3 VRV)

Gesuchsteller erstellt Antrag auf 

einheitlichem Gesuchsformular

Zustellung des Antrags an das 

ASTRA per E-Mail oder online 

ASTRA prüft Antrag auf 

Vollständigkeit und ob die 

Bewilligungsvoraussetzungen 

erfüllt sind

Entscheid

Nein

Bewilligungsvoraussetzungen sind nicht erfüllt 

(z.B. teilbares Ladegut, ungeeignetes 

Fahrzeug)

Nein

Antrag unvollständig oder ungenügend, um 

definitiven Entscheid zu treffen

Ja

Gesuchsteller erhält mündlich oder

schriftlich ablehnenden Entscheid. Auf 

schriftliches Ersuchen hin erhält der 

Gesuchsteller eine beschwerdefähige 

Verfügung

Gesuchsteller erhält mündlich oder schriftlich 

Aufforderung zur Nachbesserung des Antrags 

bzw. Einreichung von zusätzlicher Dokumentation 

(z.B. Konstruktionspläne des Ladegutes)

Bewilligungsempfänger erhält 

Bewilligung

Rechnungsempfänger erhält 

Rechnung

(ev. beide Empfänger identisch)

Bewilligung und Rechnung (oder 

Nachnahme) werden elektronisch 

archiviert

Bewilligung und Rechnung (oder 

Nachnahme) werden erstellt

Zustellung der Bewilligung:

Per E-Mail

Zustellung der Rechnung:

Per Post

Sonderbewilligungen für Ausnahmetransporte und Ausnahmefahrzeuge

* Dauerbewilligung gilt auch für Exportfahrten
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Einzel- und Dauerbewilligung * für

Binnen- und Exportfahrten auf National- und kantonalen Durchgangsstrassen

(79/2 und 3 VRV)

Gesuchsteller erstellt Antrag auf 

einheitlichem Gesuchsformular

Zustellung des Antrags an den 

Kanton  per Post, Fax, E-Mail oder 

online 

Kanton prüft Antrag auf 

Vollständigkeit und ob die 

Bewilligungsvoraussetzungen 

erfüllt sind

Entscheid

Nein

Bewilligungsvoraussetzungen sind nicht erfüllt 

(z.B. teilbares Ladegut, ungeeignetes 

Fahrzeug)

Nein

Antrag unvollständig oder ungenügend, um 

definitiven Entscheid zu treffen

Ja

Gesuchsteller erhält mündlich oder

schriftlich ablehnenden Entscheid. Auf 

schriftliches Ersuchen hin erhält der 

Gesuchsteller eine beschwerdefähige 

Verfügung

Gesuchsteller erhält mündlich oder schriftlich 

Aufforderung zur Nachbesserung des Antrags 

bzw. Einreichung von zusätzlicher Dokumentation 

(z.B. Konstruktionspläne des Ladegutes)

Bewilligungsempfänger erhält 

Bewilligung

Rechnungsempfänger erhält 

Rechnung

(ev. beide Empfänger identisch)

Bewilligung und Rechnung (oder 

Nachnahme) werden elektronisch 

archiviert

Bewilligung und Rechnung (oder 

Nachnahme) werden erstellt

Zustellung der Bewilligung:

Per Post, Fax oder E-Mail

Zustellung der Rechnung:

Per Post

* Dauerbewilligung gilt auch für Importfahrten
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Einzel- und Dauerbewilligung für

grenzüberschreitende Transitfahrten ausschliesslich auf Nationalstrassen

(>79/2 und 3 VRV)

Gesuchsteller erstellt Antrag auf 

einheitlichem Gesuchsformular

Zustellung des Antrags an das 

ASTRA per E-Mail oder online 

Entscheid

Nein

Bewilligungsvoraussetzungen sind nicht erfüllt 

(z.B. teilbares Ladegut, ungeeignetes 

Fahrzeug) oder Fahrstrecke auf der 

Nationalstrasse ist nicht geeignet; Limiten für 

Dauerbewilligung überschritten

Nein

Antrag unvollständig oder ungenügend, um 

definitiven Entscheid zu treffen

Ja

Gesuchsteller erhält mündlich oder

schriftlich ablehnenden Entscheid. Auf 

schriftliches Ersuchen hin erhält der 

Gesuchsteller eine beschwerdefähige 

Verfügung

Gesuchsteller erhält mündlich oder schriftlich 

Aufforderung zur Nachbesserung des Antrags 

bzw. Einreichung von zusätzlicher Dokumentation 

(z.B. Konstruktionspläne des Ladegutes)

Bewilligung und Rechnung (oder 

Nachnahme) werden elektronisch 

archiviert

Bewilligungsempfänger erhält 

Bewilligung

Rechnungsempfänger erhält 

Rechnung

(ev. beide Empfänger identisch)

Bewilligung und Rechnung (oder 

Nachnahme) werden erstellt

Zustellung der Bewilligung:

Per E-Mail

Zustellung der Rechnung:

Per Post

ASTRA prüft Antrag auf 

Vollständigkeit und ob die 

Bewilligungsvoraussetzungen 

erfüllt sind

ASTRA prüft, ob Fahrstrecke auf 

der Nationalstrasse für den 

Transport geeignet ist und legt 

die Auflagen fest

Bemerkungen:

Kann der Transport auf einem Teilstück der 

Nationalstrasse nicht durchgeführt werden 

(z.B. Baustelle, Hindernis) und ist daher auf 

eine Kantonsstrasse umzuleiten, klärt das 

ASTRA selber mit dem Kanton die 

Fahrstrecke und die Auflagen sinngemäss 

analog Blatt 4/11  auf der Kantonsstrasse ab 

(mit direkter Rechnungsstellung vom Kanton 

an den Gesuchsteller) oder klärt beim 

Gesuchsteller die Wahl einer alternativen 

Dauerbewilligung gemäss Blatt 9/11 ab.

Muss der Transport ganz oder teilweise von der 

Polizei begleitet werden, ist den betroffenen 

kantonalen Verkehrspolizeien eine Kopie der 

Bewilligung zur Info zuzustellen (nur bei 

Einzelbewilligungen möglich) 

Bemerkungen: Kann der Transport nach der      

Bewilligungserteilung auf einem Teilstück der 

Nationalstrasse nicht durchgeführt werden (z.B. 

Baustelle, Hindernis) und ist daher auf eine 

Kantons- oder andere Nationalstrasse umzuleiten, 

so muss der Gesuchsteller um eine 

Einzelbewilligung gemäss Blatt 4/11 oder um eine 

andere Dauerbewilligung gemäss Blatt 9/11 oder 

Blatt 11/11 (inkl. Anschlussbewilligung) ersuchen.
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Version:
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Einzelbewilligung für

Import- und Transitfahrten auf National- und kantonalen Durchgangsstrassen

(>79/2 und 3 VRV)

Gesuchsteller erstellt Antrag auf 

einheitlichem Gesuchsformular

Zustellung des Antrags an das 

ASTRA per E-Mail oder online 

ASTRA prüft Antrag auf 

Vollständigkeit und ob die 

Bewilligungsvoraussetzungen erfüllt 

sind.

Vor-

Entscheid

Nein

Bewilligungsvoraussetzungen sind nicht erfüllt 

(z.B. teilbares Ladegut, ungeeignetes 

Fahrzeug)

Nein

Antrag unvollständig oder ungenügend, um 

definitiven Entscheid zu treffen

Ja
Gesuchsteller erhält mündlich oder

schriftlich ablehnenden Entscheid. Auf 

schriftliches Ersuchen hin erhält der 

Gesuchsteller eine beschwerdefähige 

Verfügung

Gesuchsteller erhält mündlich oder schriftlich 

Aufforderung zur Nachbesserung des Antrags 

bzw. Einreichung von zusätzlicher Dokumentation 

(z.B. Konstruktionspläne des Ladegutes)

Bewilligungsempfänger erhält 

Bewilligung

Rechnungsempfänger erhält 

Rechnung

(ev. beide Empfänger identisch)

Bewilligung und Rechnung (oder 

Nachnahme) werden elektronisch 

archiviert

Bewilligung und Rechnung (oder 

Nachnahme) werden erstellt

Zustellung der Bewilligung:

Per E-Mail

Zustellung der Rechnung:

Per Post

Kantone melden dem ASTRA die 

Fahrstrecke und die Auflagen auf 

den kantonalen 

Durchgangsstrassen

Kantone stellen dem Gesuchsteller oder 

Rechnungsempfänger die Rechnung für die 

Fahrstreckenabklärung auf den kantonalen 

Durchgangsstrassen zu

ASTRA legt Fahrstrecke und 

Auflagen für die Nationalstrassen 

fest und integriert in der 

Bewilligung die gemeldeten 

Fahrstrecken und Auflagen der 

Kantone für die kantonalen 

Durchgangsstrassen

Zustellung des Antrags an die auf 

kantonalen Durchgangsstrassen 

berührten Kantone per E-Mail

 oder online

Muss der Transport ganz oder teilweise von 

der Polizei begleitet werden (National- oder 

kantonalen Durchgangsstrassen), ist den 

betroffenen kantonalen Verkehrspolizeien eine 

Kopie der Bewilligung zur Info zuzustellen

Bemerkungen:

Kann der Transport auf einem Teilstück der 

Nationalstrasse nicht durchgeführt werden 

(z.B. Baustelle, Hindernis) und ist daher auf 

eine Kantonsstrasse umzuleiten, klärt das 

ASTRA selber mit dem Kanton die 

Fahrstrecke und die Auflagen auf der 

Kantonsstrasse ab (mit direkter 

Rechnungsstellung vom Kanton an den 

Gesuchsteller).

Bemerkungen: Kann der Transport nach der      

Bewilligungserteilung auf einem Teilstück der 

Nationalstrasse nicht durchgeführt werden (z.B. 

Baustelle, Hindernis) und ist daher auf eine 

Kantons- oder andere Nationalstrasse umzuleiten, 

so muss der Gesuchsteller beim ASTRA unter 

Angabe der bisherigen Bewilligungsnummer und 

bei den auf Kantonsstrassen betroffenen 

Kantonen ein neues Gesuch einreichen.
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Einzelbewilligung für 

Interkantonale Binnen- und Exportfahrten auf National- und kantonalen Durchgangsstrassen 

(>79/2 und 3 VRV)

Gesuchsteller erstellt Antrag auf einheitlichem 

Gesuchsformular

Zustellung des Antrags an den Ausgangskanton per Post, 

Fax, E-Mail oder online

Ausgangskanton  prüft Antrag und auf Vollständigkeit und 

ob die Bewilligungsvoraussetzungen erfüllt sind.

Vor-

Entscheid

Nein

Bewilligungsvoraussetzungen sind nicht erfüllt 

(z.B. teilbares Ladegut, ungeeignetes 

Fahrzeug)

Nein

Antrag unvollständig oder ungenügend, um 

definitiven Entscheid zu treffen

Ja

Gesuchsteller erhält mündlich oder

schriftlich ablehnenden Entscheid. Auf 

schriftliches Ersuchen hin erhält der 

Gesuchsteller eine beschwerdefähige 

Verfügung

Gesuchsteller erhält mündlich oder 

schriftlich Aufforderung zur 

Nachbesserung des Antrags bzw. 

Einreichung von zusätzlicher 

Dokumentation (z.B. 

Konstruktionspläne des Ladegutes)

Bewilligungsempfänger erhält 

Bewilligung

Rechnungsempfänger erhält 

Rechnung

(ev. beide Empfänger identisch)

Bewilligung und Rechnung (oder 

Nachnahme) werden elektronisch 

archiviert

Bewilligung und Rechnung (oder 

Nachnahme) inkl. der Gebühr des 

ASTRA für die Fahrstreckenabklärung 

werden durch den Ausgangskanton 

erstellt

Zustellung der Bewilligung:

Per Post, Fax oder E-Mail

Zustellung der Rechnung:

Per Post

Ausgangskanton klärt NS-Anschlüsse ab und ersucht das 

ASTRA um die Fahrstrecke und Auflagen auf den 

Nationalstrassen

Das ASTRA meldet dem 

Ausgangskanton die Fahrstrecke 

und die Auflagen und stellt diesem 

dafür Rechnung

Bemerkungen:

Werden ausserhalb des 

Ausgangskantons weitere kantonale 

Durchgangsstrassen befahren (z.B. 

im Zielkanton), so ist der Antrag allen 

berührten Kantonen zuzustellen, 

welche für ihr Gebiet separate 

Bewilligungen ausstellen und dafür 

dem Gesuchsteller direkt Rechnung 

stellen

Ausgangskanton legt Fahrstrecke und Auflagen auf seinen 

Strassen fest und integriert in seiner Bewilligung die 

gemeldeten Fahrstrecken und Auflagen des ASTRA

Muss der Transport ganz oder teilweise von 

der Polizei begleitet werden (National- oder 

kantonale Durchgangsstrassen), ist den 

betroffenen kantonalen Verkehrspolizeien eine 

Kopie der Bewilligung zur Info zuzustellen

Bemerkungen:

Kann der Transport auf einem Teil-

stück der Nationalstrasse nicht durch-

geführt werden (z.B. Baustelle, 

Hindernis) und ist daher auf eine 

Kantonsstrasse umzuleiten, so ersucht 

das ASTRA den betroffenen Kanton 

um eine separate Bewilligung für diese 

Ausweichroute inkl. direkte Rech-

nungsstellung an den Gesuchsteller.

Bemerkungen: Kann der Transport nach der      

Bewilligungserteilung auf einem Teilstück der 

Nationalstrasse nicht durchgeführt werden (z.B. 

Baustelle, Hindernis) und ist daher auf eine 

Kantons- oder andere Nationalstrasse umzuleiten, 

so muss der Gesuchsteller beim Ausgangskanton 

und den anderen auf Kantonsstrassen betroffenen 

Kantonen unter Angabe der bisherigen 

Bewilligungsnummern ein neues Gesuch 

einreichen.
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Einzelbewilligung für

Innerkantonale Binnen- und Exportfahrten auf National- und kantonalen Durchgangsstrassen 

(>79/2 und 3 VRV)

Gesuchsteller erstellt Antrag auf einheitlichem 

Gesuchsformular

Zustellung des Antrags an Kanton per Post, Fax, E-Mail 

oder online

Kanton  prüft Antrag auf Vollständigkeit und ob die 

Bewilligungsvoraussetzungen erfüllt sind.

Vor-

Entscheid

Nein

Bewilligungsvoraussetzungen sind nicht erfüllt 

(z.B. teilbares Ladegut, ungeeignetes 

Fahrzeug)

Nein

Antrag unvollständig oder ungenügend, um 

definitiven Entscheid zu treffen

Ja
Gesuchsteller erhält mündlich oder

schriftlich ablehnenden Entscheid. Auf 

schriftliches Ersuchen hin erhält der 

Gesuchsteller eine beschwerdefähige 

Verfügung

Gesuchsteller erhält mündlich oder 

schriftlich Aufforderung zur 

Nachbesserung des Antrags bzw. 

Einreichung von zusätzlicher 

Dokumentation (z.B. 

Konstruktionspläne des Ladegutes)

Bewilligungsempfänger erhält 

Bewilligung

Rechnungsempfänger erhält 

Rechnung

(ev. beide Empfänger identisch)

Bewilligung und Rechnung (oder 

Nachnahme) werden elektronisch 

archiviert

Bewilligung und Rechnung (oder 

Nachnahme), evtl. inkl. Gebühr des 

ASTRA für die Fahrstreckenabklärung, 

werden durch den Kanton erstellt

Zustellung der Bewilligung:

Per Post, Fax oder E-Mail

Zustellung der Rechnung:

Per Post

Der Kanton ersucht das ASTRA um 

die Fahrstrecken und Auflagen auf 

den Nationalstrassen

Das ASTRA meldet dem 

Kanton die Fahrstrecke und 

die Auflagen und stellt 

diesem dafür Rechnung

Der Kanton legt Fahrstrecke und 

Auflagen auf seinen Strassen fest 

und integriert in seiner Bewilligung 

die gemeldeten Fahrstrecken und 

Auflagen des ASTRA

Muss der Transport ganz oder teilweise von 

der Polizei begleitet werden (National- oder 

kantonale Durchgangsstrassen), ist den 

betroffenen kantonalen Verkehrspolizeien eine 

Kopie der Bewilligung zur Info zuzustellen

Der Kanton prüft allenfalls die Vereinbarkeit 

mit den Vorgaben des ASTRA für die 

Nationalstrassen

Der Kanton legt Fahrstrecke und Auflagen 

auf seinen Strassen fest und integriert in 

seiner Bewilligung die Vorgaben des 

ASTRA

Bemerkungen:

Kann der Transport auf einem Teil-

stück der Nationalstrasse nicht durch-

geführt werden (z.B. Baustelle, 

Hindernis) und ist daher auf eine 

Kantonsstrasse umzuleiten, so legt 

der Kanton selber die Ausweichroute 

fest.

Bemerkungen:

Kann der Transport auf einem Teil-

stück der Nationalstrasse nicht 

durch-geführt werden (z.B. 

Baustelle, Hindernis) und ist daher 

auf eine Kantonsstrasse umzuleiten, 

so ersucht das ASTRA den Kanton 

um eine Integration dieser 

Ausweichroute in seine Fahrstrecke.

Bemerkungen: Kann der Transport nach der      

Bewilligungserteilung auf einem Teilstück der 

Nationalstrasse nicht durchgeführt werden (z.B. 

Baustelle, Hindernis) und ist daher auf eine 

Kantonsstrasse umzuleiten, so muss der 

Gesuchsteller beim betroffenen Kanton unter 

Angabe der bisherigen Bewilligungsnummer ein 

neues Gesuch einreichen.

vereinfachtes Verfahren
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Gesuchsteller erstellt Antrag auf einheitlichem 

Gesuchsformular

Zustellung des Antrags an Kanton per Post, Fax, E-Mail 

oder online

Kanton  prüft Antrag auf Vollständigkeit und ob die 

Bewilligungsvoraussetzungen erfüllt sind.

Vor-

Entscheid

Nein

Bewilligungsvoraussetzungen sind nicht erfüllt 

(z.B. teilbares Ladegut, ungeeignetes 

Fahrzeug); Limiten für Dauerbewilligung 

überschritten

Nein

Antrag unvollständig oder ungenügend, um 

definitiven Entscheid zu treffen

Ja
Gesuchsteller erhält mündlich oder

schriftlich ablehnenden Entscheid. Auf 

schriftliches Ersuchen hin erhält der 

Gesuchsteller eine beschwerdefähige 

Verfügung

Gesuchsteller erhält mündlich oder 

schriftlich Aufforderung zur 

Nachbesserung des Antrags bzw. 

Einreichung von zusätzlicher 

Dokumentation (z.B. 

Konstruktionspläne des Ladegutes)

Bewilligungsempfänger erhält 

Bewilligung

Rechnungsempfänger erhält 

Rechnung

(ev. beide Empfänger identisch)

Bewilligung und Rechnung (oder 

Nachnahme) werden elektronisch 

archiviert

Der Kanton legt Fahrstrecken und 

Auflagen auf seinen Strassen fest

Dauerbewilligung pro Kanton für innerkantonale Binnen- und Exportfahrten auf 

 kantonalen Durchgangsstrassen 

(>79/2 und 3 VRV)

Bewilligung und Rechung (oder 

Nachname) werden durch den Kanton 

erstellt

Zustellung der Bewilligung:

Per Post, Fax oder E-Mail

Zustellung der Rechnung:

Per Post

Bemerkungen:

Für Nationalstrassen siehe Blatt 11
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Dauerbewilligung für genau definierte Fahrstrecke für

Import- und Transitfahrten auf National- und kantonalen Durchgangsstrassen

(>79/2 und 3 VRV)

Gesuchsteller erstellt Antrag auf 

einheitlichem Gesuchsformular

Zustellung des Antrags an das 

ASTRA per E-Mail oder online 

ASTRA prüft Antrag auf 

Vollständigkeit und ob die 

Bewilligungsvoraussetzungen erfüllt 

sind.

Vor-

Entscheid

Nein

Antrag unvollständig oder ungenügend, um 

definitiven Entscheid zu treffen

Ja
Gesuchsteller erhält mündlich oder

schriftlich ablehnenden Entscheid. Auf 

schriftliches Ersuchen hin erhält der 

Gesuchsteller eine beschwerdefähige 

Verfügung

Gesuchsteller erhält mündlich oder schriftlich 

Aufforderung zur Nachbesserung des Antrags 

bzw. Einreichung von zusätzlicher Dokumentation 

(z.B. Konstruktionspläne des Ladegutes)

Bewilligungsempfänger erhält 

Bewilligung

Rechnungsempfänger erhält 

Rechnung

(ev. beide Empfänger identisch)

Bewilligung und Rechnung (oder 

Nachnahme) werden elektronisch 

archiviert

Bewilligung und Rechnung (oder 

Nachnahme) werden erstellt

Zustellung der Bewilligung:

Per E-Mail

Zustellung der Rechnung:

Per Post

Kantone melden dem ASTRA die 

Fahrstrecke und die Auflagen auf 

den kantonalen 

Durchgangsstrassen

Kantone stellen dem Gesuchsteller oder 

Rechnungsempfänger die Rechnung für die 

Fahrstreckenabklärung auf den kantonalen 

Durchgangsstrassen zu

ASTRA legt Fahrstrecke und 

Auflagen für die Nationalstrassen 

fest und integriert in der 

Bewilligung die gemeldeten 

Fahrstrecken und Auflagen der 

Kantone für die kantonalen 

Durchgangsstrassen

Zustellung des Antrags an die auf 

kantonalen Durchgangsstrassen 

berührten Kantone per E-Mail

 oder online

Muss der Transport ganz oder teilweise von 

der Polizei begleitet werden (National- oder 

kantonalen Durchgangsstrassen), ist den 

betroffenen kantonalen Verkehrspolizeien eine 

Kopie der Bewilligung zur Info zuzustellen

Bemerkungen:

Kann der Transport auf einem Teilstück der 

Nationalstrasse nicht durchgeführt werden 

(z.B. Baustelle, Hindernis) und ist daher auf 

eine Kantonsstrasse umzuleiten, klärt das 

ASTRA selber mit dem Kanton die 

Fahrstrecke und die Auflagen auf der 

Kantonsstrasse ab (mit direkter 

Rechnungsstellung vom Kanton an den 

Gesuchsteller).

Bemerkungen: Kann der Transport nach der      

Bewilligungserteilung auf einem Teilstück der 

Nationalstrasse nicht durchgeführt werden (z.B. 

Baustelle, Hindernis) und ist daher auf eine 

Kantons- oder andere Nationalstrasse umzuleiten, 

so muss der Gesuchsteller beim ASTRA unter 

Angabe der bisherigen Bewilligungsnummer und 

bei den auf Kantonsstrassen betroffenen 

Kantonen ein neues Gesuch einreichen.

Nein

Bewilligungsvoraussetzungen sind nicht erfüllt 

(z.B. teilbares Ladegut, ungeeignetes 

Fahrzeug) oder Fahrstrecke auf der 

Nationalstrasse ist nicht geeignet; Limiten für 

Dauerbewilligung überschritten
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Dauerbewilligung für genau definierte Fahrstrecke für

Inter-/ Innerkantonale Binnen- und Exportfahrten auf National- und kantonalen Durchgangsstrassen 

(>79/2 und 3 VRV)

Gesuchsteller erstellt Antrag auf einheitlichem 

Gesuchsformular

Zustellung des Antrags an den Ausgangskanton per Post, 

Fax, E-Mail oder online

Ausgangskanton  prüft Antrag auf Vollständigkeit und ob die 

Bewilligungsvoraussetzungen erfüllt sind; klärt maximale 

Limiten für Dauerbewilligungen ab

Vor-

Entscheid

Nein

Bewilligungsvoraussetzungen sind nicht erfüllt 

(z.B. teilbares Ladegut, ungeeignetes 

Fahrzeug); Limiten für Dauerbewilligung 

überschritten

Nein

Antrag unvollständig oder ungenügend, um 

definitiven Entscheid zu treffen

Ja

Gesuchsteller erhält mündlich oder

schriftlich ablehnenden Entscheid. Auf 

schriftliches Ersuchen hin erhält der 

Gesuchsteller eine beschwerdefähige 

Verfügung

Gesuchsteller erhält mündlich oder 

schriftlich Aufforderung zur 

Nachbesserung des Antrags bzw. 

Einreichung von zusätzlicher 

Dokumentation (z.B. 

Konstruktionspläne des Ladegutes)

Bewilligungsempfänger erhält 

Bewilligung

Rechnungsempfänger erhält 

Rechnung

(ev. beide Empfänger identisch)

Bewilligung und Rechnung (oder 

Nachnahme) werden elektronisch 

archiviert

Bewilligung und Rechnung (oder 

Nachnahme) inkl. der Gebühr des 

ASTRA für die Fahrstreckenabklärung 

werden durch den Ausgangskanton 

erstellt

Zustellung der Bewilligung:

Per Post, Fax oder E-Mail

Zustellung der Rechnung:

Per Post

Ausgangskanton ersucht das ASTRA um die Fahrstrecke 

und Auflagen auf den Nationalstrassen

Das ASTRA meldet dem 

Ausgangskanton die Fahrstrecke 

und die Auflagen und stellt diesem 

dafür Rechnung

Bemerkungen:

Werden ausserhalb des 

Ausgangskantons weitere kantonale 

Durchgangsstrassen befahren (z.B. 

im Zielkanton), so ist der Antrag allen 

berührten Kantonen zuzustellen, 

welche für ihr Gebiet separate 

Bewilligungen ausstellen und dafür 

dem Gesuchsteller direkt Rechnung 

stellen

Ausgangskanton klärt NS-Anschlüsse ab, legt Fahrstrecke 

und Auflagen auf seinen Strassen fest und integriert in 

seiner Bewilligung die gemeldeten Fahrstrecken und 

Auflagen des ASTRA

Muss der Transport ganz oder teilweise von 

der Polizei begleitet werden (National- oder 

kantonale Durchgangsstrassen), ist den 

betroffenen kantonalen Verkehrspolizeien eine 

Kopie der Bewilligung zur Info zuzustellen

Bemerkungen:

Kann der Transport auf einem Teil-

stück der Nationalstrasse nicht durch-

geführt werden (z.B. Baustelle, 

Hindernis) und ist daher auf eine 

Kantonsstrasse umzuleiten, so ersucht 

das ASTRA den betroffenen Kanton 

um eine separate Bewilligung für diese 

Ausweichroute inkl. direkte Rech-

nungsstellung an den Gesuchsteller.

Bemerkungen: Kann der Transport nach der      

Bewilligungserteilung auf einem Teilstück der 

Nationalstrasse nicht durchgeführt werden (z.B. 

Baustelle, Hindernis) und ist daher auf eine 

Kantons- oder andere Nationalstrasse umzuleiten, 

so muss der Gesuchsteller um eine 

Einzelbewilligung gemäss Blatt 5/10 oder um eine 

neue Dauerbewilligung gemäss Blatt 10/10 

ersuchen.

Keine Dauerbewilligung für 

Kantonsstrassen möglich
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Bundesamt für Strassen ASTRA

c/o Schadenwehr Gotthard

Stützpunkt 1 (Werkhof)

CH-6487 Göschenen

Tel.: +41 41 885 03 20, Fax: +41 41 885 03 21

sonderbewilligung@astra.admin.ch

www.sonderbewilligung.ch

Dauerbewilligung nur für Nationalstrassen

(>79/2 und 3 VRV)

Gesuchsteller erstellt Antrag auf 

einheitlichem Gesuchsformular

Zustellung des Antrags an das 

ASTRA per E-Mail oder online 

Entscheid

Nein

Bewilligungsvoraussetzungen sind nicht erfüllt 

(z.B. teilbares Ladegut, ungeeignetes 

Fahrzeug) oder Fahrstrecke auf der 

Nationalstrasse ist nicht geeignet; Limiten für 

Dauerbewilligung überschritten

Nein

Antrag unvollständig oder ungenügend, um 

definitiven Entscheid zu treffen

Ja

Gesuchsteller erhält mündlich oder

schriftlich ablehnenden Entscheid. Auf 

schriftliches Ersuchen hin erhält der 

Gesuchsteller eine beschwerdefähige 

Verfügung

Gesuchsteller erhält mündlich oder schriftlich 

Aufforderung zur Nachbesserung des Antrags 

bzw. Einreichung von zusätzlicher Dokumentation 

(z.B. Konstruktionspläne des Ladegutes)

Bewilligung und Rechnung (oder 

Nachnahme) werden elektronisch 

archiviert

Bewilligungsempfänger erhält 

Bewilligung

Rechnungsempfänger erhält 

Rechnung

(ev. beide Empfänger identisch)

Bewilligung und Rechnung (oder 

Nachnahme) werden erstellt

Zustellung der Bewilligung:

Per E-Mail

Zustellung der Rechnung:

Per Post

ASTRA prüft Antrag auf 

Vollständigkeit und ob die 

Bewilligungsvoraussetzungen 

erfüllt sind

ASTRA prüft, ob Fahrstrecke auf 

der Nationalstrasse für den 

Transport geeignet ist und legt 

die Auflagen fest

Bemerkungen: Kann der Transport nach der      

Bewilligungserteilung auf einem Teilstück der 

Nationalstrasse nicht durchgeführt werden (z.B. 

Baustelle, Hindernis) und ist daher auf eine 

Kantonsstrasse umzuleiten, so muss der 

Gesuchsteller um eine Einzelbewilligung gemäss 

Blatt 6/10 oder um eine alternative 

Dauerbewilligung gemäss Blatt 7/10 bis 10/10 

ersuchen.

Bemerkungen: Für Anschlussbewilligungen für 

Kantonsstrassen muss vom Gesuchsteller bei den 

betroffenen Kantonen je um eine separate Einzel- 

oder Dauerbewilligung ersucht werden. 
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